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Rk. 355. Erstes Blatt. Sonntag den 29 . Dezember

Bekanntmachung.
Nr . 28,887 . Den Vollzug - es ReichsgefeHeS vom 17 . Juli I . über die Abänderung - er

Gewerbeordnung betreffend .

Nachstehend bringen wir auf Anordnung Großh. Handelsministeriums die von demselben erlassenen Weisungen zum Vollzug des

ReichSgesetzes vom 17. Juli l . I . zur öffentlichen Kenntniß .

Die Bürgermeisterämter derjenigen Gemeinden , in welchen jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, haben alsbald den erforderlichen

Vorrath von Arbeitskarten und die Impressen zu den Nachweisungen nach unten folgendem Formular anzuschaffen .

Muster für Arbeitskarten und Jmpressen-Formularien liegen auf unserer Kanzlei zur Ansicht auf.

Karlsruhe , den 21 . Dezember 1878.
Großh . Bezirksamt .

v . Preen .

I .

Zum Vollzüge der in Art . 1 § . 138 des Gesetzes vom 17 . Juli l . I . , betreffend die Abänderung der Gewerbe¬

ordnung bezüglich der Ausstellung von Arbeitskarten getroffenen Bestimmungen, wird im Einverständnisse mit Großh.

Ministerium des Innern verfügt :

1 . Kinder unter 14 Jahren , welche in Fabriken beschäftigt werden , be¬

dürfen einer Arbeitskarte (8 . IN Abs . 1 Gew .-Odg .).

- Den Fabriken sind gleichgestellt : Werkstätten , in deren Betrieb

eine, regelmäßige Benützung von Dampfkraft Statt findet , Hüttenwerke ,

Bauhöfe und Werften , sowie Bergwerke , Salinen , Aufbereitungs¬

anstalten » unterirdisch betriebene Brüche oder Gruben (8- 154 Abs. 2

und 3 Gew .-Odg .) .
Für Kinder , welche daS 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben ,

dürfen Arbeitskarten nicht auSgehandigt werden (8- 135 Abs. 1) .

2. Die Ausstellung der Arbeitskarte erfolgt von der Ortspolizeibehörde

« derjenigen Gemeinde , auf deren Gemarkung das gewerbliche Unter -

- nehmen gelegen ist, in welchem daS Kind beschäftigt werden soll .

Z . Der Antrag auf Ausstellung der Arbeitskarte hat mündlich oder

. . .̂ - schriftlich von dem Vater oder Vormund deS Kindes zu geschehen;

-kann eine zustimmende Erklärung des Vaters nicht beigebracht wer¬

den , so kann der Bürgermeister der seitherigen Aufenthaltsgemeinde

. . des Kinde - die fehlende Zustimmung ergänzen .

Der OrtSpolizeibehvrde ist ferner
4. Der Nachweis der Zurücklegung deS 12. Lebensjahr- (8- 135 Abs. 1

Gew .-Odg .) durch eine» Geburtsschein oder ein Schulzeugniß zu

erbringen .
5. Ist nach den vorgilegten Nachweisen die Ausstellung einer Arbeits¬

karte nicht zu beanstanden , so sind in ein nach dem untenstehenden

Muster 8 zu führendes Verzeichniß die verlangten Einträge zu fer¬

tigen und ist hierauf die Arbeitskarte auszustellen .
Eines Arbeitsbuches bedarf das Kind neben der ' Arbeitskarte

nicht (8 - 137 Abs. 1 Gew .-Odg .).
6. Für die Arbeitskarten find Formulare zu benützen , welche in Format ,

Papier und Druck dem beigefügten Muster *) entsprechen.

7. Unter der Abtheilung „ Schulverhältnisse " sind die Schule , welche
daS Kind während der bevorstehenden Beschäftigung zu besuchen, so¬

wie die Tage und Stunden , an welchen dies zu geschehen hat , ein-

»utragen .
8. Gelten für das Unternehmen , in welches das Kind eintreten soll ,

auf Grund deS 8- 139 Abs. 2 oder deS 8- 139 » Abs. 2 der Gew .-

Odg . von den «llgemeinen Vorschriften über die Kinderbeschäftigung

abweichende Bestimmungen , so sind dieselben unter der Abteilung

für Bemerkungen auf der Arbeitskarte anzugeben .

9. Vor Ausstellung einer Arbeitskarte ist thunlichst festzustellcn , ob für

dasselbe Kind bereits früher eine Arbeitskarte ausgestellt ist. In

Karlsruhe , den 18. Dezember 1878 .

Großherzogliches Han - elsministeriinr » .
T « r b a ».

diesem Falle ist darauf zu halten , daß die bisherige Arbeitskarte vor

Aushändigung der neuen abgeliefert wird , sofern jene nicht verloren

gegangen , vernichtet oder von dem Arbeitgeber nicht wieder ausge¬

händigt ist.
Auf die Ausstellung einer neuen Arbeitskarte finden die oben

unter Ziffer 3 und 4 ausgeführten Bestimmungen Anwendung , jedoch

bedarf es deS Altersnachweises nicht, wenn die bisherige Arbeitskarte

eingeliefert wird .
Wenn eine neue Arbeitskarte ausgestellt wird , so ist der Grund

hievon (ausgestellt wegen Verlust « rc. der früheren ) unter der Ab¬

theilung „ Bemerkungen " sowohl auf der neuen Arbeitskarte , als in

dem Verzeichnisse einzutragen .
10. Die frühere Arbeitskarte ist durch eine neue Karte zu ersetzen, wenn

das Kind deu Arbeitgeber oder Aufenthaltsort wechselt oder au »

irgend einem anderen Grunde die Angaben über die Schulverhältnisse
oder über die unter „ Bemerkungen " eingetragenen Bedingungm der

Beschäftigung des Kindes nicht mehr zutreffen .
11. Die Aushändigung der Arbeitskarte darf nicht an das Kind er¬

folgen , sondern hat an den Vater oder Vormund oder Arbeitgeber

desselben zu geschehen.
12. Die Ausstellung der Arbeitskarten erfolgt kosten- und stempelfret .

Die Anschaffung derselben , sowie die ständige Haltung eines ange¬

messenen Vorraths an solchen ist Sache der Gemeinden .

13. Arbeitskarten bedürfm auch diejenigen Kinder im Alter von 12 VIS

14 Jahren , welche bisher ein nach Maßgabe deS früheren 8- 131 der

Gew .-Odg . ausgestelltes Arbeitsbuch geführt haben . Sowohl die

Ortspolizeibehörden , als die Arbeitgeber (8. 150 Z . 2 der Gew .-Odg .

nach der Fassung des Gesetzes vom 17. Juli l. I .) haben die Er¬

setzung der Arbeitsbücher durch Arbeitskarten sich angelegen sein zu

lassen .
Sollten die Ortspolizeibehörde » einen für die ersten Anforderun¬

gen genügenden Vorrath von Formularen nicht zeitig genug be¬

schaffen können , so sind zunächst diejenigen Kinder mit Arbeitskarten

zu versehen , welche eine neue Beschäftigung anzutrcten beabsichtigen .

14. Die BezirkS -Aemter habe» darüber zu wachen , daß in Gemeinden ,
in welchen gewerbliche Unternehmen der unter Z . 1 bezeichneten Art

bestehen, auch stets rin angemessener Vorrath von Arbeitskarten ge¬

halten werde .
Für den Druck von Arbeitskarten wird von hier aus eine Für¬

sorge nicht getroffen werden .
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«
Verzeichniß

der von *) . zu **)

im Jahre 18

ausgestellten Arbeitskarten .

I . 2. 3. 4. 5 . 6 . 7.

Der
Arbeits¬

karte
Des Inhaber - oder der Inhaberin der Arbeitskarte Des Vaters oder Vormundes Angabe ,

ob die Arbeits¬
karte auf An¬
trag oder mit
Zustimmung

des Vaters oder
Vormundes ,

oder nach Er¬
gänzung der

Zustimmung res
Vaters durch

die Gemeinde¬
behörde ausge¬

stellt ist

Angabe
der

Fabrik re -,
in welcher
das Kind

beschäftigt
werden soll

Angabe
der

Schule ,
welche das

Kind

während
der Dauer

der Be¬

schäftig«»«
zu besuchen,

hat

BeumduM »V
Z
«

Z
8

Datum

der
Aus¬

stellung

s .

Vor - und Zu¬

name

d.

Re¬

ligion
Tag

Geb

Jahr

a.

urts -

Ort

a .
Aufent¬
haltsort
während

der bevor¬

stehenden
Beschäfti¬

gung

Vor - und Zu¬

name
Stand

letzter

Wohnort

») Bezeichnung der anSstellmden Behörde , Bezirksamt , Büriermeksteramt .
**) Ort der Ausstellung . _

II .

Die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter betreffend .

Zum Vollzüge und zur Sicherung einer gleichmäßigen Ausführung der Bestimmungen über die Beschäftigung jugend¬

licher Arbeiter (d . i . Kindern im Alter von 12 — 14 Jahren und jungen Leuten im Alter von 14 — 16 Jahren) wird

im Einverständnisse mit Großh . Ministerium des Innern verfügt :

1. Die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken und den den¬

selben durch 8- 154 der Gewerbeordnung ( Art . 2 Ziff . 8 des Gesetzes

vom 17. Juli d. I .) gleichgestellten Anlagen : Werkstätten , in deren

Betrieb eine regelmäßige Benutzung von Dampfkraft stattfindet , Hüt¬

tenwerken , Bauhöfen , Werften , Bergwerken , Salinen , Aufbereitungs¬

anstalten und unterirdisch betriebenen Brüchen oder Gruben ist ( ab¬

gesehen von den Vorschriften über die Beibringung von Arbeitskarten

und Arbeitsbüchern ) nicht gestattet , bevor der Arbeitgeber der OrtS -

polizeibehörde die in 8- 138 Abs . 1 und 2 der Gewerbeordnung vor-

grschriebene Anzeige gemacht hat , für welche das beiliegende Formular

zu verwenden ist.
S. Von jeder Aenderung hinsichtlich eines in der Anzeige enthaltenen

Punktes ist vor deren Ausführung weitere Anzeige an die Polizeibe¬

hörde zu machen.

Karlsruhe , den 18. Dezember 1878.

S. Sind die eingehenden Anzeigen vollständig , so sind dieselben für jede
einzelne Fabrik zusammengeheftet aufzubewahren , andernfalls
vollständigung zurückzugebcn.

4. Jeder Arbeitgeber , welcher jugendliche Arbeiter in seiner Fabrik « .
beschäftigt , ist schriftlich darauf hinzuweisen , daß er in den Arbeit «»
räumen , wo jugendliche Arbeiter beschäftigt find , das in 8 . 188 Abs. S

erwähnte Verzeichniß derselben nach dem beigelrgten Must « «ad deu
ebendaselbst « wähnten , in einem Abdrucke angeschlosseneu AuSzu-
aus den Bestimmungen über die Beschäftigung jugendlich « Arbeit «
auszuhängen habe .
Ueb« das bei Anwendung des 8 - 139 Abs. 1 eiuzuhalteude Verfahr «

ergeht besondere Verfügung .
5.

Großherzogliches Handels -Ministerium
Turban .

Anzeige der Annahme von Kindern und jungen Leuten zwischen 14 und 16 Jahren .

Ort . Firma des Unternehmers .

Straße . (Name de» Inhabers (Directors ) . ..
Straße . (Name de» Inhabers (Directors ) . ..

In Beschäftigung
sollen gcnommcn werden

Bezeichnung der Wochentage ,
an welche» die Beschäftigung

stattfindcn soll

Der täglichen
Arbeitszeit

Der Vormittagr -
pause

Der Mittags¬
pause

Der Nachmittags¬
pause Art der Beschäftig^ »-

- . - 'Anfang Ende Aufang Ende Anfang Ende Anfang Ende

Kinder zwischen 12 und
14 Jahren

-

Zunge Leute zwischen 14
und 16 Jahren

18

Unterschrift .
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Verzeichniß
der in der . Fabrik . zu *)

beschäftigten jugendlichen Arbeiter.
(8- 138 . Absatz 3 der Gewerbeordnung.)

k. Inugr Leute vo« 14 bis 16 Jahren
Beginn : Ende :

d« Arbeitszeit . . . . Uhr Uhr
tzrr Darmittaal -Paus« . . Uhr Uhr
txr HAttagr-Pause . . . Uhr Uhr
der VKtchmtttags-Pause . . Uhr Uhr

'

II. Kinder von 1°

X. Vormittags beschäftigte
Beginn: Ende :

der Arbeitszeit . . . . Uhr Uhr
der Pause . Uhr Uhr

r bis 14 Jahre»

8 . Nachmittags beschäftigte
Beginn : Ende :

der Arbeitszeit . . . . Uhr Uhr
der Pause . Uhr Uhr

> > !»

Bemerkungen

Vor» und
Hem«««

Geb

Tag

arts-

Jahr
Wohnort

Laufende

Nr
.

Vor- und
Zuname

Gcbi

Tag

irts-

Jahr
Wohnort

Laufende

Nr
.

Vor - und
Zuname

Geb:

Tag

irts -

Jahr
Wohnort

») Ort.

Auszug aus den Bestimmungen der Gewerbe-Ordnung
* über die

Beschäftigung jugendlicher Arbeiter
(vergl. Art. 1 , 8- 138 , Abs. 3 deS Gesetzes vom 17. Juli 1878).

l . Kinder unter 13 Jahren dürfen in Fabriken nicht beschäftigt werden. (§. 135. Abs. 1 .)
H . Kinder zwischen 12 und 14 Jahren dürfen in Fabriken nur beschäftigt werden, wenn dem Arbeitgeber zuvor eine von der Ortspolizei¬

behörde ausgestellte Arbeitskarte eingehändigt ist. (G.O. 8- 137. Abs. 1.) Diese Karte hat der Arbeitgeber zu verwahren und auf amtliche«

Verlangen jederzeit vorzulegen . (G .O. 8- 127. Abs. 3.)
Am Ende des ArbcitSverhältnisseS ist die Arbeitskarte dem Vater oder Vormunde, oder » wenn die Wohnung des Vater- nicht zu er¬

mitteln , der Mutter oder dem sonstigen nächsten Angehörigen de- Kindes auszuhändigen. (8. 137. Abs. 3.)
HI . Personen zwischen 14und 21 Jahren dürfen nur beschäftigt werden , wenn sie mit einem durch ' die Polizeibehörde ihre- letzten

bauernden Aufenthaltsorte- ausgestellten Arbeitsbuche versehen sind , welches von dem Arbeitgeber einzufordern, zu verwahren und auf

amtliches Verlangen jeder Zeit vorzulegen ist. (G .O. 8- 107 und 108.) (Vergl. auch die in jedem Arbeitsbuche abgedruckten 88 111 »ich 11L

der Gewerbe-Ordnung.)
IV . Wer Kinder zwischen 12 und 14 Jahren oder jung » Leute zwischen H4 und 16 Jahren in einer Fabrik beschäftigen will,

muß hiervon der OrtSpolizcibehörde vorher schriftlich Anzeige machen . (G .O. 8 - 138. Abs. 1 )
In der Anzeige sind anzugeben : die Fabrik , die Wochentage , an welchen die Beschäftigung stattfinden soll, Beginn und Ende der Arbeits¬

zeit und der Pausen , Art der Beschäftigung . — Soll hierin eine Aenderung eintreten , so muß' davon vorher der Behörde weitere An¬

zeige gemacht werden . (G.O . 8- 138 . Abf. 2.)
V. In jedem Arbeitsraume, in welchem jugendliche Arbeiter unter 16 Jahren beschäftigt werden , muß an einer in die Augen fallenden Stelle rin

Berzeichniß der darin beschäftigten jugendlichenArbeiter unter Angabe der Arbeitstage , deS Beginns und Ende - der Arbeits¬

zeit , de- Beginns und Endes der Pausen auSgehängt sein. (G .O . 8- 138. Abs. 3.)
VI. Kinder unter 14 Jahren dürfen nicht länger als K Stunden täglich beschäftigt werden. (8- 135. Abs. 2 )

Die ArbeiSstunden müssen in die Zeit zwischen 5V- Uhr Morgens und 8V, Uhr Abends fallen. (8. 136 . Abs. 1 .)
Zwischen den Arbeitsstunden muß an jedem Arbeitstage eine regelmäßige Pause von der Dauer einer halben Stunde gewährt

« erden . (8> 136. Abs. 1 .)
Schulpflichtige Kinder dürfen in Fabriken nur beschäftigt werden , wenn sie in der auf ihrer Arbeitskarte angegebenen Weise di«

Schule besuchen. (8. 135. Abs. 3 ; 8- 137. Abs. 2.)
VII. Junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren dürfen picht länger als 10 Stunden täglich beschäftigt werden. (8- 135. Abs. 4.)

Die Arbeitsstunden müssen in die Zeit zwischen 5V, Uhr Morgens und 8 '/- Uhr Abends fallen. (8- 136. Abs. 1.)
Zwischen den Arbeitsstunden müssen ihnen an jedem Arbeitstage regelmäßige Pausen und zwar Mittags eine Stunde , und Vor-

und Nachmittags je eine halbe Stunde gewährt werden. (8. 136. Abs. 1 .)
Vlll . Während der Pausen darf den jugendlichen Arbeitern zwischen 12 und 16 Jahren eine Beschäftigung im Fabrikbetriebe LberhauA

nicht und der Aufenthalt in den Arbeitsräumen nur dann gestattet werden , wenn in denselben diejenigen Thcile des Betriebes , in welchen
jugendliche Arbeiter beschäftigt sind , für die Zeit der Pausen völlig eingestellt werden . (8- 136. Abs. 2 .)

HX. An Sonn - und Festtagen , sowie während der vom ordentlichen Seelsorger für den Katechumenen - , Konfirmanden - , Beicht «
und Kommunion - Unterricht bestimmten Stunden dürfen jugendliche Arbeiter zwischen 13 und 16 Jahren nicht beschäftigt werden .
(8. 136. Abs. 3.) _

In jedem Arbeitsraume , wo jugendliche Arbeite! zwischen 12 und 16 Jahren beschäftigt werden , ist eine Tafel , welche diesen Auszug
ln deutlicher Schrift enthält , auszuhängen. (8- 138. Abs. 3 )

III.
Die Aufsicht über die Ausführung der Bestimmungen über - Le Arbeitskarte » und Arbeit -»

bücher, sowie die Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter <d. i. der Kinder im Alter von
1L Jahre « und jungen Leuten im Alter von L4 —16 Jahren ) « nd - Le Arbeiterinnen

betreffend .
Zum Vollzüge der Aufsicht über die Ausführung der Bestimmungen der §§ . 107 — 112 sowie der §§ . 135 bi«

138 » der Gewerbe-Ordnung beziehungsweise der auf Grund derselben getroffenen Anordnungen wird im Einverständnisse
mit Oroßh . Ministerium des Innern verfügt :

I . Die Aufsicht über die Ausführung der die Arbeitskarten und Arbeit- - Leiterinnen betreffenden Bestimmungen und Anordnungen liegt in
-Scher sowie die Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter und der Ar- erster Reihe den Ortspolizeibehörden ob.
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II . Die Befolgung dieser Vorschriften ist bei jeder sich darbietenden Ge¬

legenheit und durch besondere bei den Gewerbeunternehmern von Zeit
zu Zeit vorzunehmende Nachschau sorgfältig zu überwachen . Eine
solche hat in jeder gewerblichen Anlage , auf welche die Bestimmungen
über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter Anwendung finden (Art . 1
8 . 135. Art . 2 8. 151 des Gesetzes vom 17. Juli ) , jährlich min¬
desten - zweimal Statt zu finden .

Bei jeder derselben hat die OrtSpoltzeibehörde folgende Punkte
festzustellen :

1. Wie groß ist die Zahl der in der besuchten Anlage zur Zeit
beschäftigten Arbeiter .

». zwischen 18 und 21 Jahren ?
d. v 14 k? 16 st
o. st 12 » 14 „

Zu d . und «r. find die Zahlen getrennt nach Geschlechtern
festzustellen

2. Sind sämmtliche Arbeiter zwischen 14 und 21 Jahren mit vor¬
schriftsmäßig ausgefüllten Arbeitsbüchern und sämmtliche Ar¬
beiter zwischen 12 und 14 Jahren mit Arbeitskarten versehen ?

3. Ist in den Arbeitsräumen , in welchem jugendliche Arbeiter
beschäftigt werden , der Auszug aus den gesetzlichen Bestim¬
mungen und das Verzeichniß der jugendlichen Arbeiter auS-
gehängt ?

4 . Stimmen die Angaben des Verzeichnisses über Arbeitszeit und
Pausen mit der , der Ortspolizeibehörde gemachten Anzeige
überein ?

5 . Stimmen die in die Verzeichnisse eingetragenen jugendlichen
Arbeiter mit dem Befunde und mit den vom Arbeitgeber ver¬
wahrten Arbeitsbüchern und Arbeitskarten überein ?

6. Stimmen Arbeitszeit und Pausen der jugendlichen Arbeiter
mit dm gesetzlichen Vorschriften und den auf den Verzeichnissen
eingetragenen Angaben überein .

7. Werden Arbeiterinnen mtgegen der Vorschrift des 8- IW Abs. 5
der Gcw .-Ordg . beschäftigt ?

Die Ortspolizeibehörde hat sodann ferner zu erheben , ob die
Kinder die Schule nach Maßgabe der in dm Arbeitskarten angegebenm
Bestimmung besuchen.

IH . Für diejenigen Anlagen , hinsichtlich deren Ausnahmen nach Maßgabe
der 88- IW und 139 » Abs. 2 zugelassen oder Beschränkungen nach
Maßgabe des 8- 139 » Abs . 1 vorgeschriebe» sind , ist bei der Nachschau
fcstzustellen , ob die Beschäftigung der Arbeiterinnen und jugendlichen
Arbeiter in Uebereinstimmung mit dm erlassenen besonderen Be¬
stimmungen statt findet .

Anlagen , welche auch in der Zeit zwischen 8 '/, Uhr Abends
und 5' /, Uhr Morgens oder an Sonn - und Festtagen betrieben wer¬
den , sind von Zeit zu Zeit einer bei Nacht oder Sonntags auSzu -
führenden Nachschau zu unterziehen .

IV . Ueber jede Nachschau , welche in einer den Bestimmungen über die
Beschäftigung jugendlicher Arbeiter unterworfenen Anlage stattgefun¬
den hat , ist da , wo solche wirklich beschäftigt werden , auf den in

Karlsruhe , den 18. Dezember 1878.

den ArbeitSräumen aushängenden Verzeichnissen die Vornahme der
Nachschau mit der Zeitangabe zu beurkunden .

V . Vorgefundene Ordnungswidrigkeiten haben die Ort - Polizeibehörden
abzustellen und je nach den besonder » Verhältnissen entweder selbst
zu ahnden oder dem Bezirksamte zur weitern Verfolgung zur Am

zeige zu bringen .
VI . Ueber die in der Gemeinde gelegenen Fabriken und gewerblichen Unter¬

nehmen , auf welche die Bestimmungen über Beschäftigung von Ar¬
beiterinnen und jugendlichen Arbeitern Anwendung finden , ist ein
Verzeichniß nach untenstehendem Formular X zu führen ; in diesem
Verzeichniß find insbesondere Anzeigen über Beschäftigung jugendlicher
Arbeiter oder über hierbei eintrctcndm Aenderungen sofort nach deren
Einlauf vorzumerken , auch ist das Datum einer Nachschau und die
dabei Vorgefundene Zahl der jugendlichen Arbeiter sowie jede rechts¬
kräftig erkannte Strafe gegen Besitzer von Fabriken re. wegen Zu¬
widerhandlungen gegen die Bestimmungen über Arbeitskarten und
über Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitem ein-
zutragcn .

VII . Alljährlich im Monat Dezember haben die Ortspolizeibehörden dem
Bezirksamt eine Uebcrsicht der in ihrer Gemeinde vorhandene » Fa¬
briken re. , in welchen jugendliche Arbeiter beschäftigt werden , nach
dem untenstehenden Formular L einzureichen .

VIII . Damit die Aufstellung de- Verzeichnisses L möglichst erleichtert werde ,
empfiehlt es sich , die Anlage des Fabrikverzeichnisses (Formular X)
in der Weise einzurichten , daß die der nämlichen Gruppe ange¬
hörenden Fabriken in ununterbrochener Neihenfolge aufgeführt werden .

IL . Die Bezirksämter haben von den durch sie oder auf ihre Veranlassung
gegen Fabrikanten re. erkannten Strafen wegen Zuwiderhandlung gegen
die in Frage stehenden Bestimmungen den Ortspolizeibehörden zum
Eintrag in das Verzeichniß L , Kcnntniß zu geben.

X . Im Laufe der Monate März und April des Jahres 1879 - ist eine
erstmalige allgemeine Nachschau in sämmtlichen gewerblichen An ,
lagen vorzunehmen , wobei hauptsächlich festzustcllen ist » ob die zur
Zeit beschäftigten Arbeiter unter 21 Jahren mit vorschriftsmäßig aus¬
gestellten und auSgefülltcn Arbeitsbüchern und Arbeitskarten ver¬
sehen sind. Bei dieser erstmaligen Nachschau sind die Arbeitgeber
auf die Vorgefundenen Mängel aufmerksam zu machen und zu deren
ungesäumten Abstellung unter Hinweis auf die betreffenden Straf¬
bestimmungen (8- 146 , Ziff . 2 , 8- 149, Ziff . 7 , 8 150, Ziff . 1 und 2)
aufzufordern .

Bei der im Laufe des Jahres vorzunehmenden weitern Nachschau
ist die Befolgung der getroffenen Anordnungen festzustellen .

XI . Die Großh . Bezirksämter haben den Vollzug der gesetzlichen Bestim¬
mungen , nötigenfalls auch durch die Gendarmerie überwachen zu
lassen und bei Vornahme von OrtSbereisungen der Ausführung der
in Frage stehenden Bestimmungen ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden .

Die von den OrtSpolizeibehörden cingekommenen Ueberstchten (Ziff .
VII ) sind nach EinsichtSnahme und erfolgter erforderlicher Berichti¬
gung dem Fabrikinspektor zuzusenden.

Ganther .

Großherzogliches Handelsministerium
Turban .

Verzeichniß
der in der Gemeinde . belegenen Fabriken , auf welche die Bestimmungen über Beschäftigung von Arbeiterinnen ( 8 - 135

. Abs - 5 der GewerbeOrdnung ) und jugendlichen Arbeitern ( Kindern zwischen 12 und 14 Jahren und jungen Leuten zwischen 14 und

16 Jahren ) Anwendung finden .

Erläuterungen .
1. Den Fabriken stehen gleich : Werkstätten , in deren Betrieb eine regelmäßige Benutzung von Dampfkraft stattfindet , Hüttenwerke , Bauhöfe , Werften

und die Bergwerke , Salinen , Aufbereitungs - Anstalten und unterirdisch betriebene Brüche und Gruben .

. In Spalte 2 ist , wenn der Unternehmer eine Aktiengesellschaft , Korporation Genossenschaft oder dergleichen ist , auch der Name de - Leiter -

(Direktors rc .) des Betriebs anzugcben .

z. In Spalte 3 ist , wenn der Besitzer oder Leiter nicht am Sitze der Fabrik rc. wohnhaft , auch dessen Wohnort in Klammer anzugeben . . .

4 . In Spalte 4 ist jedesmal die bei der letzten Nachschau Vorgefundene Zahl der jugendlichen Arbeiter einzulragen .

5 Die Einträge in den Spalte » 5 bis 8 sind nach den etwa eingehenden Veränderungs -Anzeigen zu berichtigen .

6. In Spalte 9 sind die Data der nach 8- 138 Absatz I und 2 zu erstattenden Anzeigen und Veränderungs -Anzeigen einzutragen .

7 . In Spalte 10 ist das Datum jeder vorgenommenen Nachschau einzutragen .

8. In Spalte 11 sind die wegen Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen über die Arbeitsbücher , sowie die Beschäftigung von Arbeiterinnen und

jugendlichen Arbeitern rechtskräftig erkannten bezw. festgestellten Strafen einzutragen .

5 . In Spalte 12 ist namentlich zu vermerken , ob für die betreffende Fabrik rc. Ausnahmen auf Grund der 88- 139 und 139 ». zugelassen find .
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1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11 . 12 .

Lau¬
fende
Rüm¬
mer .

Bezeichnung
der Fabrik rc .

und
Name des Besitzers

oder Leiters
derselben.

Oertliche Lage
der Fabrik rc .

( Angabe der

Straße rc .)

Anzahl der beschäftigten

jungen Leute Kinder

( von 14 von

bis 16 Jahren ) 12bis14Zahren

männltck^weiblich männlich weiblich

Der
täglichen

Arbeitszeit

Der
VormittagS -

Pause

Ende .
fanq .

Der
MittagS -

Pause

LE "»--

Der
Nach¬

mittags
Pause

E " de .
sang .

Datum
der

Anzeigen
und Ver¬

änderungs -
Anzeigen .

Datum
der

vorgenom -
mcnen

Nachschau.

Vvr -

gekommenc
Be¬

strafungen .

Be¬

merkungen .

1 .

«
Nachweisung

der Zahl der in der Gemeinde . beschäftigten jugendlichen Arbeiter

18 .

Bemerkung . Die Nachwcisung ist nach folgenden Industriezweigen aufzustellen. Industriezweige , welche im Bezirke nicht vertreten sind, brauchen nicht

aufgeführt zu werden ; jedoch sind die vorhandenen Industriezweige in der hierunter angegebenen Reihenfolge und unter Beibehaltung der

Nummer eines Jeden aufzuführen :
'

I . Bergwerke , Brüche und Gruben .
II . Metall -Industrie (Hütten-, Hammer-, Walz - Werke, Gießereien, sonstige Metall - Waaren - Jndustrie , einschließlich der Maschincnfa-

' briken und Locomotivbauanstalten ).
III . GlaS » und Thon-Industrie (Glas -, Thon -Waaren , Kalk, Ccment, GyPS) .

iv . T .'xtil - Industrie .
v . Chemische Fabriken und Fabriken für Zünd -, cxplodircnde und Bclcuchtungsstoffe .

vi . Landwirthschaftliche Gewerbe ( Brauereien , Brennereien , Zucker- und Stärkefabriken ) .

vii . Mühlen (Getreide -, Ocl - , Holz -) .
VIII . Papier - und Leder-Industrie .

IX . Bauhöfe und Werften.
X . Sonstige Industriezweige ,

xi . Sämmtliche Industriezweige zusammen .

Nummer .

Bezeichnung
der

Industriezweige .

Anzahl
der

Anlagen .

beschäst
von -

männlich .

>l n z a h
der

igten junger
4 bis 16 Z

weiblich.

Leute
ahrcn

Summa .

best
ro » I

männlich .

!l n z a h
der

säftigtcn Kii
1 bis 14 Z

weiblich.

idcr
ahrcn

Summa .

j

männlich .

A n z
säinmt

ugend
Arbc

weiblich.

a h l
sicher
lichen

tier

Summa .

Gvangelifche Vorträge .
2.l . Wie in früheren Jahren ist auch in diesem Winter die Veranstaltung getroffen , daß an

Sonntag -Abenden um V Uhr und zwar im großen RathhauSsaale Vorträge über verschiedene

Gegenstände iw evangelischem Geiste gehalten werden . Folgende Herren haben Vorträge übernommen :

5 Januar . Pfarrer Schloß er von Frankfurt : DaS Heimweh der Kirche in ihren Liedern .

19 . Januar . Professor Weitbrecht von Stuttgart : Ist mit dem Tode alles auS ?

2 . Februar . Rektor Pfisterer von Eßlingen : Ist die Weltgeschichte das Weltgericht ?

16. Februar . Obcrkirchenrath Mühlhäuser von Wilferdingen : Die Zukunft der Menschheit

nach der heiligen Schrift .
2. März . Privatdocent vr . Stutz am Polytechnikum in Zürich : Naturwissenschaftliche und

biblische Schöpfungsgeschichte .
16 . Mär ». Militär - Oberpfarrer Schmidt von KarlsruheUcbcr den Zusammenhang von

Religion und Sittlichkeit .
Der Eintritt steht Jedermann unentgeltlich frei .

Die entstehenden Unkosten werden durch freiwillige Beiträge gedeckt und wird gebeten , sich zu

diesem Behufe in der Buchhandlung von Müller Lk Grass » Zähringerstraße 96 oder Scminar -

straße 6 , in eine daselbst aufliegende Liste einzuzeichnen und gleichzeitig die Anzahl der gewünschten

Karten für reservirtc Plätze vormerken zu lassen.

Ortsgavtenbau -Bereirr Karlsruhe .
Die Generalversammlung für 1878 wird am

Montag den 30 . d . M . » Abends 8 Uhr ,
im Saale des Gasthauses zum »Prinz Wilhelm « abgehalten .

Außer Erstattung de- Rechenschaftsberichte « , Vorlage der Rechnung , Neuwahl des Vorstandes

und Wahl der AuSschußmttglieder kommen noch folgende Gegenstände zur Berathung :

1. Ein bei der Ausschußversammlung des Gartenbau -VeremS für da « Großherzogthum

Baden zu stellender Antrag auf Aenderung der Statuten dieses Vereins .
2 . Entwurf neuer Statuten für den Ortsvcrcin .
3 . Aenderung in der bisherigen Art der Prämiirung ausgestellter Pflanzen .

4. Bezug der Monatsschrift dcS Gartenbau - Vereins für das Großherzogthum Baden .

Karlsruhe , den 27. Dezember 1878 . '

Der Vorstand .

^ Karlsruher Pferdebahn
Vom 1 . Januar verlieren die früheren Abonnements -Bücher ihre Gültigkeit ; wir ersuchen daher

ein geehrtes Publikum , den Umtausch gegen Marken alsbald vorzunehmen und wird derselbe besorgt

durch die Controleure , wie auf dem Büreau der Herren A. Horch ler u . Cie . und auf dem des

Landesboten . Hochachtungsvoll
Karlsruher Pferdebahn .

Bohnungen zu vermiethen.
*3.3 . Kronenstraße 1 ist auf 23. April eine

Mansardenwohnung zu vermiethen .
— Langestraße S1 ist eine schone Wob »

nng , bestehend in 7 Zimmern mit GlaSab -

chluß, GaS - n. Wasserleitung » Küche » Keller ,
Kammern nebst alle » Bequemlichkeiten , so «

leich zu vermiethen .
3 .2. Langestraße 69 ist eine hübsche Woh -

ung von 4 Zimmern nebst Zugehör zu vermiethen .

3.3. Maricnstraße 2 ist eine Wohnung im

. Stock von 3 Zimmern mit Zugehör sogleich und

ine Wohnung im 3 . Stock von 3 Zimmern mit

sugehör auf 23 . April zu vermiethen .
— Rüppurrerstraße 94 ist eine Mansarden -

whnung , bestehend in 2 Zimmern , Küche, Keller

nd sonstigem Zugehör , sogleich zu vermiethen .

in erfragen im 2. Stock . _

6.3. Auf 23. April 1879 ist im 3 . Stock eine

iohnung , bestehend in 6 Zimmern , 2 Mansarden ,

üche untz Keller , zu vermiethen . Näheres Wald «

.Auf 23 . Januar oder 23. April ist eine kleine

Wohnung 3 Treppen hoch, bestehend auS 2 Zimmern
und Küche, an eine stille , kinderlose Familie zu der»

miethen . Näheres Lammstraße 8. _
*3.8.

— Auf 28 . April ist in Mitte der Stadt

eine abgeschlossene Wohnung » bestehend in S

Zimmern , k Mansarde « nd Kammer , sowie

den dazugehörigen Räume » , zu vermiethen ;

dieselbe befindet stich ein « Stiege hoch und ist

mit GaS - und Wasserleitung versehen . Nä ,

heres Zähringerstraße 78 ._
Werkstätte zu vermiethen .

Eine große , Helle Werkstätte ist sogleich zu ver-

miethen : Bahnbofstraße 52 ._
—

Dienst - Antrag .
2 .2 . Ein fleißiges , reinliches Mädchen mit ange¬

nehmem Aeußern , welches gut empfohlen werden

kann , findet sogleich Stelle . Zu erfragen Werder¬

straße 53, Restauration Wenz .
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^ Schriftliche
Bertreruettserrbeiten
i Bücherabschlüsse , Rechungslegungen rc . über¬

nimmt gegen brsckeidcneS Honorar ein er-
j fahren er , streng solider , verheiratheter Kauf -
> mann . Gcfl . Lffertcn snb FI . SV « an
I Haasenstein Lk Nobler , Karlsruhe . 2 .2.

Verloren .
*2 .2. Am Donnerstag Abend wurde vor oder im

Theater , unten , ein grauer Federnfächcr mit Elfcn -
beingriff verloren . Gegen Belohnung abzugeben :
BiSmarkstraße 27 parterre .

Häuser , Villss , Fabriken,
Mühle « , Bauplätze , Arcker , Gärte « hat der
Unterzeichnete im Auftrag zu verkaufen . Näheres
Nachmittags bei C . W . Klage «,
—

_ Bismarck st raße 45 .

Verkaufsanzeige .
*2.2. Zu verkaufen : neue , nußbaumene Bettladen

mit sehr guten Rosten und Matratzen zu 54 M .
per Stück , Chiffonnicres , Kommoden von 30 M
an , Kinderbettladen zu 17 M >, Oval -, Nacht -, Wasch-
und polirte Tische , Rohr - und Strohstühlc , Roß¬
haar - und 8 Stück Seegrasmatratzen von 9,10 und
11 M . an , neue Dienstbotenbetten zu 25 M ., schöne
Bettfedern zu 3 M . 50 Pf . und höher per Pfund ,
sowie Seegras zu 8 Pf . per Pfund bei Weber ,
Tapezier , 3 Kreuzstraße 3 ._ _

Gänfeleberrr
« erde« fortwährend angekauft : Erbprinzenstraße 21
im 2. Stock._

—

Für Rehfelle und Hafenpelze
werden auch in diesem Jahre die höchsten Preise
bezahlt bei

L . Spitalstraße W,
— neben dem Gasthaus zum Lamm .

DM " Unterzeichnete empfiehlt fich den gr >
ehrte « Dame « Karlsruhe '- im Ankauf » o«
Gold , Silber , Herr «« - n«d Franeukleider « ,
Bettmig , Weißzeug und zahlt die höchst ««
Preis «. Adressen « olle mau bei Herr «
Detroterheber Trißler vor dem Bahnhof
« Nd Octroirrhebrr Geisrndorfer , »er .
länger «« Karlsstraße Rr . S1 , abgebe « .
*42 . Uran Lazarus aus Bruchsal .

Ein Spezerei -Geschäft ,
verbunden mit einer kleinen , aber gangbaren Wirth -
schaft, Wohnung nach Bedarf , ist an einen cautionS -
fähigen Mann abzugeben . Adressen beliebe man
im Kontor des Tagblattes unter Nr . 164 abzu-
geben _ 3 .3.

Englischer Unterricht .
*8 .8. Eine Dame aus England wünscht

englische Costverfations - und Lektürstundcn
zu geben. Näheres L -cminarstraße 6 , drei
Lrepven boch, oder in der Buchhandlung von
Müller Sk Gräff .

Französischen Sprachunterricht
sowohl Grammatik als Conveefation ertheilt eine
mit einem Diplom versehene junge Dame . Nä¬
heres Rüppurrerstraße 44 im 2. Stock . *2.1 .

Privat -Be kanntm achungen .
Die Theehan- lung

von Moritz Kahn , 15 Adlcrstraße in Karlpuhe ,
empfiehlt eine frische Sendung direkt von China
erhaltenen Thee von diesjähriger Ernte in Original -
kistrn von 50 und 25 Pfund zu den Preisen von
2 M . 25 Pf . bi« zu 12 M . da « Pfund .

Bei Abnahme von 5 Pfd . Preisermäßigung . —

Schöne

Mandarinen ,
Orangen und
Mtronen

empfiehlt bestens
» 2 Loriks Luuer ,

Großherzoglicher Hoflieferant ,
Nkademiestraße 12 .

WS RS ÜS AWW

VL VM0M L 6 "

empfehle

tz. Flasche 4 M - , '/r Flasche 2 M . 25 Pf .,
r/. Flasche 1 M- 30 Pf.

Von 12 Flaschen an Rabatt .

«Sb Sie . (vi«8 äe ro!«)
in Kisten von 12 Flaschen ä 35 M ,

Fl - 3 M . . 1 M - 30 Pf .

Neben einer großen Auswahl deut¬
scherSchaumweine führe stets reich¬
haltiges Lager der besten Champag¬
nermarken . Achtungsvoll

Julius LAovvIr ,
— Weinhandlung

und Hotel Grüner Hof .
Filialen bei den Herren Kaufleuten Hot .

MEe -Iel « , Langestraße 150 , geaenüber der
Jnfanteriekaserne , H »eoa » w Liillm » » ! « ,
Ecke der Schützen - u . Wilhelmsstraße , M1 -

Kreuzstraße 3 ,
Fasanenstraße 2 , und K'.

Kaufmann in Mühlburg .

Alle Sorten

? un8ek - ^ 88enren u .

l-iqueusk
empfiehlt sehr billig

6 . SoliAkinäl sev .,
— Langcstraße 239 .

HH . » li I »
am Spitalplatze

empfiehlt
Rum - Punschessenz ,
Arae -Punschessenz ,
Orangen -Punschessenz,
Ananas -Punschessenz;

ferner
Cognac , Arae , Rum

in feiner Qualität ,
und

als frisch eingetrvffen :

große spanische Orangen ,
Mefsiner Citronen .

Ungarische

Glühwein -Essenzen
^ 1 M . 50 Pf . per Flasche

empfehle in hochfeiner Qualität .

Zirkel 10 , M . Altmann , Zirkel 10 .

WI Wlrsclitt
,

Mb üb? hsmill- mn! hbüxMWb 145,
empüestlt sein RaZor in :

veutsvLem LüaiupaxiLer
von I? . 8iIIiAmü!1sr in HürrsturA ,

„ ä . Oppmann in ^Vürrstur »,
Dossier <8: Oo . in RsslinAss .

I 'raun . LLamxaxuer
von Noöt L Ostunäon in Rpernn ^,

„ Usiäsisolr L Oo . in Reims ,
„ Vanäer Visten in Reims ,
„ Ronis Röäerer in Reims .

LoräeLllr -Neäse , per kl . IN. 1 .20 ,
Loräeuur 8t . Julien , per kl . A . 2 40 ,
kkeia -VVeioe vvaN . l .00 — H. 4. —

Arckeir»,
Uuserlt Imuel ,
8lierr > (Xeres ),
Volis ^er.

4r »e äe kstari »,
lium äe ä «MAie»,
kozuue ,
kuosed -ksseur vvu köckerer,

„ ,, li »uLmsan,
kur«xs« v«u kseltinK,
kkurtreuse , xelk unä Krüu,
Uuruseliino «li 2»r» ,
Vermut !, äi Vorin «,
Lerliner Ketreiäeltüwmel ,
8ellnmri!n »läer Kirsel,vusser ,

in stsster (jusIitLt unä Fnrnntirt
reiner IV

^asre . A.z.

Ungarische Weine , 2.1.
französische Weine ,
alten Malaga , Kirfchenwas -

fer , Z wetfchgenwaff er, Arac ,
Cognac , Rum , Punsch -Es¬
senzen , feine Liqueure

in '
/i und */> Flaschen empfiehlt bestens

Zirkel 10 , M . Altmann , Zirkel 10 .

Zu Glühwein
empfiehlt einen vorzüglichen Rvthweiu
die Flasche incl . Glas 1 M .

Herrn . Mnn - ing ,
4 2 . Langestraße 187 .

Cmiscrve-Kaffcc
und

CE - es Gourmets
von VI ». ALnrtli » «E? Cie . , Heidelberg,

von M . 1 .60 bis M - 2 .40
in allen Lokalen des Lebensbedürfniß -
Bereins , sowie bei Wild . Pfeiffer .

Frau I . Klauser ,
Ecke der Marien - und Bahnhofstraße

empfiehlt :
grünen und schwarzen Thee , offen und in
1/4 Pfund - Packeten , feinste Qualität . 3 -3 .
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3 .3.

waf -
lrac ,
» Es -

Ostens
110 .

wem

g '

88 . Madeira , Malaga , Sherry , ^
fron;. Champagner von Jul. Mumm
L Sie in Reims , deutschen Sckaum -
w ^n von Freiburg und Würzburg,
«I « Iti »< r»vl » , IT, » »» «lt «I » » »» ! « » ,e »K»»kd « , KirsckenWasser, Heidel -
ber- u Himbeergeist , Punfcheffenze
un Liqueure in ^ und ^ Fl . empfiehlt
Lirensbedürsniß -Verem Karlsruhe,

eingetragene Genossenschaft.
Die Spanische Weknhalle

enfiehlt ihre verschiedenen Südfrüchte in vrima
Lire , als : Malagatrauben , Feigen , Datteln ,»örrte Pflaumen , Drangen von 12 Pf . an ,

.«
'itrouen , ihre verschiedenen feine » Weine zu

Weihnachtsgeschenken und aus die Feiertage : aus¬
gezeichneten spanischen Rothweiu LIM . per
Flasche , sehr geeignet zu « lühwein » vortreffliche
Punschessenze und Punschbowlr « im Lokale
selbst . _ 3.2.

Schönste Pugliefer Mandeln , Ro¬
sinen, Corinthen , Citronen , Oran¬
gen , Citronat , Orangeat , Vanille ,
Wistks Blüthenmekl empfiehlt 8.8.
Lebensbedürsuiß-Verem Karlsruhe,

eingetragene Genossenschaft .

Im Haupt -vsM von

Th. Bruaier,Karlsruhe,
stets vorräthig :

V I » v v .

i » L .
IfioäsrlaZs moiner bskanntsn , foinsn

Licsueure , als :
Knans8 , kleur ff 'Orsngs , purfsit

li 'amour , persioo , pommoranr,6romv lls Vsnills , lloss , dloves
kio>aux , Klentks , Iliev sto.,

'

KniZitö ! ^ 8 . sriin unä gelb.
Lvtii'öäamsn Konövor sie . elo .

bei

VL . Drn ^ ior ,
^Valästrasss 10.

vless l-iqueure , dis jetrt noeb , «ms
pslnksit unli Lüte sndslsngt , von keiner
voneurrenr üdertrotfen , kalte ru billigst
gestellten Preisen empfohlen . 7 .6.

Zur Feinbackerei :
feinstes Blüthenmehl ,
gesiebten Zucker,
Citronat und Orangeat ,Mandeln ,
Rosinen «nd Corinthen ,
Tafelfeigen rc.

empfiehlt Frau «F . KLIttIL86r ,
Ecke der Marien - und Bahnhofstraße.

6.5.

ets
delberg,

rfniß-
fer.

:aße
und in

3 -3.

cttocouok
oes »rgisens

zeze/M !
oesltstonksrnrLN.L

Leberthran,
offen und in Flaschen , empfiehlt billigst

TV . L, . SSvIiH ^ LTLib ,
— Amalienstraße 19,

Material - und Farbwaarrnhaudlnng .

Von den so beliebt gewordenen
ächten

Chinesischen Thees
ans der Import - Handlung des
Herrn
Robert Scheibler in London
erhielt ich neue Zusendung in fri¬
scher, aromatischer, kräftigerWaare.

Ich empfehle solche in Original -
Paqueten von Vs Pfd . von 46 Pf .
bis M . 10.

Hauptdepöt für Karlsruhe:
I I, .

— Waldstraße 10.

V I » v .

Äarterzeugungs-Pammadc
L Dose M . 3? — '/- Dose M . 1 . 60.

Binnen 6 Monaten erzeugt dieselbe einen
vollen Bart schon bei jungen Leuten von 16
Jahren . Auch wird dieselbe zum Kopfhaar¬
wuchs angewandt. Für den Erfolg garantiren
wir und zahlen im Nichtwirkungsfall den Be¬
trag zurück.

Chinesisches Haarfärbemittel
L Flacon M . 2.50. V- Flacon 1 .40.

Färbt das Haar sotort ächt in Blond , Braun
und Schwarz , und fallen die Farben vorzüg¬
lich schön auS .
Orientalisches Enthaarunqs-

Mittcl
L Flacon M . 2 .60 . Zur Entfernung zu tief
gewachsener Scheitelhaare und der bei Damen
vorkommenden Bartsvuren binnen 15 Minuten.
Erfinder : Rothe Sk Cie , in Berlin. 3.3

tmIiijiEisi ,
bestes und bewährtes Raiten - und Mans -
gist . Nur Nagethieren schädlich.
In '/, Büchsen L 3 M . , L 75 Vf . 3.3.
Joh. Hoffsche Ualz-Seise

3.3.

Hülse »fruchte,
als :

Erbsen , Linsen und Bohnen in
weichkochender Waare , ferner gedörrte
Zwetschgen , Aepfel , ganz n- Schnitze,
Hutzeln rc.

empfiehlt Frau I . Klaufer ,
3 .3._ Ecke der Marien - und Bahnhofstrabe .

'^
Neueste Parfüms !

MvLa « Sv

LLaiirpttktt L ttkor «
von Rigaud sr Eie . in Paris,

elegante Verpackung , zu Festgeschenken ge¬
eignet , empfehlen

Friedrich Wolff Lt Sohn ,
Langestraße 104 ,

und bei L . Wolf Wwe . ,
Karl - Friedrichstraße 4.

C^ K » eeei » ,
Holländer und Hamburger Fabrikat ,in vorzüglicher Güte ,

empfiehlt zu Fabnkpreisen
ULIrstei »,— 81 neue Waldstraße, 2. Stock.

Cierhandlulljl
von

L . LüLu ,
4 Adler st raße 4 ,

empfiehlt:
prima italienische Eier ,
frische deutsche Eier und Kalk -

Eier ,
Oberländer Butter ,
Mainzer Handkäse ,
Orange » und Citronen

zu den billigsten Preisen .
Bestellungen werden frei in's Haus

geliefert .
_ 6

b' ür bpstnstst siol»nacti vis vor clsr Vsi kuul von :
j Li -. LrLutsrssifo L 60 4I»r . 8 » 1»» a « » 2udn -

pustg . L 1 ^4! 20 4 unä 60 4
>Di -. I4oeI » « LrLutsrbondons L 1 »«kluuä 50 4 ,> Oilinarinäsn -Ovl L1 ^
^Ur » »»»»nx 'sLrüutorpommuäoL l ^k j
. Drap , 1»^. vos. Ltauxonxom- >> mucks L 75 4 !
! lloniAssiko L 50 unä 25 4bsi VI». Li -siKl«!», I-Vulststrasso 10 unck ,Ik » rl 10. 10.

loMSLliLS VVL88CN
von Ep » iker

Bcichleunigt den Haar - Wuchs,
Verhindert die AuSbleichung de»
Haare « und verjüngt dasselbe

1I> II> kI! lM <M k«»»zi» k!
Oogsn 8st »«1b«r

Schützt dar Haar vor dem Aursallen, — Bermchtetden Schelber, — Beseitigt das Jucken .
Haupt-Lager bei Herren

'VVOI.b'I? L l)° , Karlsruhe
Zu haben in allen guten Parfumeric-Handlungen.

EI » ilI » 4 8l8Qll «

Lxpvkt lügllkken,
Xüv » - ^ 8edim - k6 - ^ 8vIlOUL ,

L 60 , 80 und 90 pr . LL1I«.
Allein - Berkauf bei

I '
r . SaeiLULMIor .

!M . Leichter, dabei viel feiner als Hol¬länder Cigarren.

1.8. in

Hamburger
Cigarren.

N . Herrmann ,
Ritterstraße, zunächst der Post.

Fußboden -Glanzlack
In 8 verschiedenen Tönen, L Pfund 1 M . 10 Pf .bei Abnahme von 10 Pfund L Pfund 1 M. 5 Pf
zu haben bei

IrvvpoLck » mrv !rZ»» Dckt , Maler,
Bahnbofstraße 34.
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Osrlnrubs
Langestraßk 159.

M

n Größte Auswahl
» I in den neuesten

iHemLkrskLrtell ,
Briefbogen

und

Humoristischen Karten
bei

ttsrmann 8okmil!1 ,
4.2. Hebelstraße 3 .

Nelljahrs -Glülkwunsch-
Kartca

in genügender Auswahl empfiehlt
UIvtvrIvö » Wrv ) ,

Papierhandlung ,
2 .2. 3 Erbprinzenstraßc 3 .

kl
Das Reueste

in

eMdr8kLrtkll
SvLvruürLrtvi »

vmxüsblt in Akösstor L.usvabl

3.2. CI . M t

— so- s —

Mexikanischer Kaffee .
Für diesen hochfeinen Kaffee ist eine Verkaufsstelle Bahnhofstraße S eröffnet '

Durch direkten Bezug von den Pflanzern ist es möglich , zu « Produe »

tionspreife , nur mit Aufschlag von Zoll und Fracht , zu verkaufen, und wird
k *IU « Ä LU M . 1

verkauft , auch werden halbe Pfunde abgegeben .

— AttA. Hoffmann , Bahllhofstraße 6 .
10.9. 1878 » , 1877 » und 1875 »

- ireet

importirte Havanna Cigarre «,
von den billigsten bis zu den feinsten Marken , empfehlen

Ms « IiSvisoZrn L VL « .

, I ^NUA68trU886 1 59

kasoks moäsrns ^listutlrullL von

Vvrlobungs-Krisfkn, VvrökkIiekungZ -^ nrsigkn,
ksburk -^ nrsigon , Irausr -Vrisfsn eie .

22 .

Visitenkarten
in feinster und schnellster Ausführung empfiehlt

Uz. T» eL88Si »«MrtSi ^ - lithogr. Anstatt .
Blumen st raße 4 .3.2.

Badische Veschäftskalender,
Wand-. Taschen -, Kontor¬

und Abreißkalender
empfehle zu billigsten Preisen

Llvlurffvli

2 .2. Papierhandlung ,
3 Erbprinzenstraße 3 .

6 . 6 . Erlaube mir den verehr ! . Einwohnern und Kunden die ergebenste An¬

zeige zu machen , daß ich für Herrn I . Müller , Schuhfabrikant aus Balingen ,

Damen - und Kinderstiefel
in Kid - , Kalbleder und Zeug , in allen Größen , zu den billigsten Preisen , ver¬

kaufe und bitte um gefl . Zuspruch . Die Waare ist schön und solid

gearbeitet . Nur Handarbeit !
Verkaufslokal im „Gasthaus zum Nußbaum ", Eingang Adler¬

straße , im Hofe rechts . Achtungsvoll

« U . ÄLLniiNS ^ ZiZ » ! » « .

Kider ^ rne sowie Lederappretur ,
vorzüglichstes Mittel , Damen - und Kinderstiefeln auf einfache Weile die ursprüngliche Schwärze

und einen schönen Glanz wiederzugeben , empfiehlt ZHZ . Niegel ,

— Karl - Friedrichstraße 2 ( beim Schloßplatz ) .

Kunst- H Handelsgürtnereii Blmnenlmlde -MjMI

Blumenladen : Langestraße 14 b ,
Gärtnerei :

nächst der polytech . Schule ,
neue Friedhof st raße ,

empfiehlt alle Arten Blumenbindereien von frischen und getrockneten Blumen , sowie blühende und Blattpflanzen zu den billigsten

Preisen , als :
Moos - und Jmmortellenkränze von

50 Pf . an ;

Perlkränze , sehr dauerhaft , von 1 M.
20 Pf . an ;

Blumenkiffen , vollkommenste Neuheit , von
6 M . an ;

Blattpflanzen , als : I 'ious, diverse Sor¬
ten Palmen , Philodendron , Dracaenen rc -,

fehlerfreie Exemplare , von 2 M . an ;

Cotillon - Bouquets per Hundert von
10 M . an ;

Gratulation - - und Ball - Bouquets
mit hängender Manschette , per Stück von

50 Pf . an ;
Bouquets in Blonden und Atlas, von den

feinsten Blumen angefertigt , von 10 M . an ;

Federgras - Bouquets , reizende Salon¬
zierde , von 1 M . an ;

Blumenkörbe und Aufsätze » gefüllt ,
von verzinntem Draht , von 1 M . 50 Pf . an ;

Blühende Pflanzen , als : Lrilcen , Al¬
penveilchen , Tulpen , Primeln , gefüllt und

einfach , zu den billigsten Preisen .

Jardinivren . Dieselben werden hauptsäch¬
lich mit Blattpflanzen , kleineren Farren ,
abwechselnd mit blühenden Gewächsen be¬

pflanzt und bilden fortwährend im Zimmer
ein lebendes Bouquet und finden daher al -

Schmuck für Tafeln sowie zu Geschenken

vielfach Verwendung .
6.4.

Druck m» Verlag der Ehr . Fr . MSller '
sche» Hosbnchhaudluug, rettgirt unter Verantwortlichkeit von W. Müller , in Karllrnhr .
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